
Abschrift
Az.'. 26 C 299113

- l,(läger -

rAmtsgericht Fü rstenwalde/S pree

lm Namen des Volkes

U rteil

In dem Rechtsstreitt

gegen

P rozessbevr:l I mä chti gte r.

- Beklergte -

hat das Amtsgericht Fürstenwalde/Spree

durch den Richter anr Amtsgerichtll
auf Grund der mündlic'hen Verhandluno vom 11.06.2014

für Recht erkannt:

1. Die Beklagtevyird verurteilt, an den Kläger 1.023,74 € nelcstZinsen i.H.v.5 Prozentpunk-

ten über dem jerareiligen Basiszinssatz seit dem 26.10.2013i z:u zahlen.

2. Die Beklagte wird ferner verurleilt, an den Kläger außergerichtliche RechtsaLnwaltsl<osten

i.H.v. 86,63 € nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis:zinssertz seit

dem 26.10.2013 zu zahlen.
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3. Die Eleklagte hat dier Kosten Cles Rechtsstreits;lu tragen.

4. Das lJdeil ist vorlärul'ig vollstreckbar. Der Beklaglten wird nachgelassen, die Zwani;srroll-

streckung des Kliigers durch Sicherheitsleistung i.H.v.'110 % des; jewr.:ils beizutreibenCen Be..

trages atbzuwenden, sofern nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in glei,:;herr F1ö-

he leistert.

Streitwert: 1 .Q23.7 4 t=

Tatbestand:

Die Parteien streiten urrr restliche Sichadensersatzansprüche des Klärgers aus einern \/ri:rkehrs.

unfa||,dersicham21.9','z0121-ereignete.DerK|ägerwarE.igenr|ümerdr:sPk'rlvl'.acierNi"

va 4 x 4 mit clem arntlichen Kennzeichen Die Beklagte wzrr Haftpllichtversicherrer

des Pkw mit dem arntliclhen Kennzerichen (-L Dar; bei der Beklagten haftpflic;ht'rersi-

cherte Fahrzerug fuhr rückwärts gegen den hinteren Elereich des orclnrungsgemät3 geprart,ler klä.

gerischen Fahrzeuges und beschädigte dieses im hinteren linken Bereich. Der Kläiger li,-.i3 ;lu rlen

Fahzeugschäden durch den SachverständigenII ein Gutachten erstellen, welchers dierer-

forderlichen Reparaturkosten auf 2.8136,08 € kalkuliertre. Wegen der E:irrzelheiten des Gr.i::archtens

wird auf Bl. 7 fI. der Akte venryiesen. Sodann ließ der Kläger sein Fahrzeug bei der F:irnra llr

-r|nachdenVorgabendesGutachtensrl:parieren.DieFirmaIrerchnetehnlLei-

stungen mit Rechnung vom 12.10.2012i.H.v.2.836,Cr8 € ab. '/Vegen der Einzelheiten der F{erch-

nung wird auf Bl. 12 der Akle verwiesen. Für die Dauu.r der Relparatur mirltete der Kläger bei Cer

Firma 

-ein 

Ersatzfahrzeug vom Typ Fiat Punto an. Die [::irma IIII
berechnete derm Kläg;er mit Rechnung vom 14.11 .20111 für achl, T-age einen Mietpreis i.ll.rr. 5' S1,01

€. Wegen der Einzelheiten dieser Rechnung wird auf Bl. 13 derAkte verwiesen. lJie v,rrn Klärler

hernach in Arrspruch genommene Eteklagte zahlte auf die Re,paraturk:oslen nur 1.949,li{:i € und

auf die Mietwergenkorsten nur 382,00 €. Auf die dem Kläger i.H.v.446,111€ entstan,lenerr iaußrerge-

richtlichen Rechtsanwaltskosten erstattete die Beklagtte nur 3159,50 €. Mirl der Klerge verrfolgl, rler

Kläger die Enstattung der restlichenr Reparaturkosten, Mietwilgenkosllen und Rechtsarrv'ralts;ko-

sten.

Der Kläger beantragt,
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1, die Beklagter zu verudeilen, an den Kliiger 1.023,74 {3 nebst Zinsr-.n i.l-1 r'. 5 Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit Rechtshiingtigkeit zu zahlet

2. die Beklagte zu verudeilen, an den Kliiger vorgerichtlic,h angefallenen l\,nwalts;ko-

sten i.H.v. 86,63 € nebst Zinsen i.H.v. 5 prozentpunkteln ütrer dem Basir;,zinssatz

hieraus seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

dlie Klage abzuweisen

Sie bestreibt die Vereinbarung der abgerechneten Rerparaturkosten und ,lie Erforderlichkeit 4es

Austauschs der Hec;kklapprendichtung, ferner die Erforderlichkleit der Fahrzeugverbrinqurrq. F:er-

ner bestreitelt sie die Zahlung der Reparaturkosten und Mietwagenkoslen durch clen Kläger. F:er-

ner bestreitet sie die Vereinbarung der abgerechneten Mietwar;enkos;tern und die Erfor,le,r ichk,eit

der Mietzeit. Siie beh;auptet, der Kläger habe zu einem Unfallersatztarif anrSemietet. derureit rlber

dem Normaltarif liege und sich nicht nach Alternativen erkundigt. Der Kläger habe im übri5;err we-

gen seines geringen Fahrbedarfs kein Ersatzfahzeug anmieten dürfen sondern vir:lmehr nnit Cem

Taxi fahren müssen. Die üblichen Mietwagenkosten liigen nach den Lrstern des Fraunl'rcf,i:r- nsti-

tuts nur bei 37',00 € pro Tag bzw. 296,00 € für acht Tilge. Der Kläger nrüsse sich auch i0 9,0 er-

sparte Eigenaufwendungen anrechne'n lassen.

Die Klageschrift ist der Beklagten am 25.10.2013 zugestellt worden. !\regen der weiterr:n Einz:el-

heiten des Sa<;h- und Streitstandes r,rrird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze nebsl An_

lagen sowie das Ternrinsprotokoll vorn 1 1.G.2014 venviesen.

E ntscheid u ngsg rü ncle:

Die zulässige Klage ist auch begrünclet. Der Kläger hart gemäß SS 7, 17', 18 SIVG, 11S \A/l3, 2,lg

BGB gegen die Beklagte Anspruch auf Zahlung der restlichen Rr:paraturkos;ten, Mietwagr:rrl<osten

und außergerichtliche n Rechtsanwaltskosten in geltend gemacl'rter Höhe.
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Die Alleinhaftung der Beklagten ist dr:m Grunde nach nicht im iitreit.

Die Beklagte hat die dem Kläger entstandenen Reparaturkostr:n in v'oller Höhe zr.r erstialt,en lhre

EinwendungJen gegen die Höhe der vom Sachverständigen f k:alkulierte unrJ von der Firma

-nach 

erfolgter Reparatur abgerelchneten Koste,n sind unerheblich. Der Klä.

ger durfte die vom Sachverständigen kalkulierten Reparaturl<osten für erforderlich halten und

nach diesen lt4aßgaben reparieren lassen. Dies hat er unstreitig auch gelian. Einurendurgen aus

dem Werkveftragsrecht, irrsbesondere das Bestreiten einer <ieckungsgleichen \/ergülungsabre.

de, hindern dr:n klägerischen Schadensersatzansprur;h nicht. Weder rJer Sachverrständ ge noch

die Reparaturfirma sind Erfüllungsgerhilfen des Geschädigten g;egeniib,er dem Hallpflicfrtversiche-

rer. Dieser kann siclt im übrigen bei Zweifeln an der Flichtigkeit des Gutac,htens oder der flepiara-

turrechnung die Anstrlrüche des Gerschädigten gegen seinen Veftriagspirrtner abtreten Iassen.

Auch das Berstreiten der Erforderliclrkeit des Austaur;chs der Heckklappendichtung ist unerheb-

lich, nachdert der Sachverständige dies im Schadenr;gutachten als erforderliche Reparaturmraß-

nahme kalkuliert und die Reparaturfirma entsprechend repariert hat. ltuch die VerbringunEskos;ten

sind ausweislich der Reparaturrechnung entstanden und zu errs;tattern. Anhaltspunkte l'ür eint; ei.

gene Lackiererei im FJause der Reparaturfirma hat die Beklagte nicht vrrrgetragen. Ebens;cl weniS;

bestehen Anhaltspunkte ftir einen Verstoß des Klägers gegen seine S'chaclensminderungspfl cht.

Auch die restlichen Mietwagenkostenr sind durch die Beklagte zu erst:rtten. Insoweit ist die Beklag-

te mit ihren Einwendungen gegen rJie Erstattungsfähigkeit dr:r Mietvl'agenkosten dern rlSrtrnde

nach bereits ausgeschlossen, nachdem sie hierauf bereits aul3elrgerichtli,:h 382,00 € ohnr: jeden

erkennbaren Vorbehalt gezahlt hatte. In dieser Zahlurng liegt bereitrs ein deklarätorisohe;rs rr\ner-

kenntnis hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der Mietwagenko:;ten dem Grunde nach (r'er,gleic;he

BGH NJW 1963 Seite 2316; MDR 1976 Seite 827; MDIR 1995 Sieite 9{i0). l\uch der Höhe naclr ber-

stehen gegen die durch die Firma-iabgerechneten N4ietwagenkosten l:erint,: Ber-

denken. Zum einen deckt sich die Mietzeit von acht Tagen mit der in der ReparaLturre,ot-nung ur-

kundlich ausgewiesenen Reparaturdauer für das klägerische f:ahnleug Zum erndererr ist tjer

gestaffelt abgerechnete Tagessatz von 69,00 € bis zum fünfterr Tag unrd ii8,00 € bis zr.rm achten

Tag ebenfalls nicht zu beanstanden. Dass dem Kläger bei der Anmie,tung ein grünstigerr:r 'farif

zur Verfügung stand und es sich bei dem vereinbaften Miettarif um einen Unfallersatzterrif gerhan-

delt habe, hat die Klägerin weder substantiiert vorgetragen nocfr unter Ber,r'eis gesllellt. Dlerr v€,rr:in-

barte Tarif liegt zudem noch unterhalb der Wochenpauschale dr:s Sr:hwacke-Automietpn,;is:i;pie-

gels für 2012tür das Postleitzahlengr:biet 155 in der Fahrzeugklasse 2. Dir:: von der Beklagten ge-

gen die Anwendbarkeit des Schwacke-Mietpreisspiegels vorgebrachten E:inwendungen teilt das

Gericht in ständiger Rechtsprechung und in Übereins;timmung mit cler Berufungsinstrarrz: nicht
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Verkündet am 09.07,201 4

(ITr
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


